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3'19 lAB 

1991 ~D3- f" 
zu 3~6 IJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Kuba und Genossen vorn 16.1.1991, Zl. 316/J-NR/91, 

betreffend "Ausbau der S2 zwischen Leopoldau und 

Mistelbach sowie Busbahnhof und Ausbau der Park 

und Ride Flächen beim Bahnhof Wolkersdorf u 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

"Stimmt es, daß das Land NÖ in konkrete Verhandlungen mit den 
ÖBB mit dem Ziel eingetreten ist, den Ausbau der S2 zwischen 
Seyring und Wolkersdorf bzw. den Ausbau der Haltestelle Haut­
zendorf mitzufinanzieren? 

Sollte dies der Fall sein, wann k5nnte aufgrund des Investi­
tionsprogrammes für Nahverkehrsbauvorhaben der öBB mit der 
Planung bzw. Realisierung begonnen werden?" 

Die österreichischen Bundesbahnen erarbeiteri derzeit die Pla­

nung für den zweigleisigen Ausbau der S2 zwischen Seyring und 

Wolkersdorf sowie den Ausbau der Haltestelle Hautzendorf. 

Seitens des Landes Niederösterreich liegt die prinzipielle 

Bereitschaft, sich am ggstdl. Projekt finanziell zu beteili­

gen, vor. 

Konkrete Verhandlungen Uber mögliche Finanzierungsmodelle 

werden nach Abschluß der Planung bzw. nach Vorliegen der Ko­

stenschätzung aufgenommen. 

Ein Realisierungstermin ist insbesondere von den Finanzie­

rungsverhandlungen mit dem Land Niederösterreich sowie von 

den kUnftigen Budgets abhängig. 
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Zu den Fragen 3 und 4: 

"Ist es richtig, daß aufgrund von mir nicht bekannten Verz6-
gerungen der fUr den Grundankauf vorgesehene Betrag von 4 Mio 
Schilling im Jahre 1990 nicht ausgenutzt werden konnte? 

Welche Maßnahmen bzw. Anordnungen werden Sie treffen, damit 
der in der AB 5369 angekUndigte Baubeginn FrUhjahr 1991 ein­
gehalten werden kann?" 

Als Standort fUr Busbahnhof und Park and Ride-Anlage bietet 

sich - ausschließlich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten -

ein links der Bahn befindlicher Privatgrund an. 

Ein entsprechendes Projekt fUr das ggstdl. Vorhaben wurde von 

den öBB bereits erstellt. 

Die Finanzierung der Park and Ride-Anlage sieht folgenden 

AufteilungsschlUssel vor: 

80 % der Gesamtkosten durch die öBB 

20 % der Baukosten durch das Land Nö 

20 % der Grunderwerbskosten durch die Gemeinde Wolkersdorf 

Dieser SchlUssel wurde in der Niederschrift vom 13.7.1990 von 

den Vertragspartnern grundsätzlich vereinbart. 

BezUglich der ErriChtung des Busbahnhofes sind von den Be­

teiligten (Land Nö, Gemeinde Wolkersdorf, PTV, BMF und öBB> 

angesichts der gekUrzten Förderungsmittel noch Verhandlungen 

bezUglieh der Finanzierung zu fUhren. 

Um einen verlorenen Aufwand zu vermeiden, ist aus wirtschaft­

lichen Uberlegungen ein Grundankauf erst nach vertraglicher 

Regelung beider Teilprojekte (Park and Ride-Anlage, Busbahn­

hof) zielfUhrend. 
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